
u 

Die Uferbefiger find zur Duldung bejtehender Leinpfade verpflichtet und 

fönnen nur dann eine Entfchädigung beanfpruchen, wenn für die Erhaltung der- 
jelben ein hierzu noch nicht verwendeter Theil ihres Grumdftüces in Anspruch 
genommen wird, oder wenn fie Grund und Boden für die Herftellung neuer 
Leinpfade hergeben müfjen. !°) 

Brücden und Stege bilden einen Beftandtheil der Straßen und Wege, zu 
deren Verbindung fie dienen. Fir ihre Herftellung und Erhaltung find dem- 
gemäß die Gefege über NeichS>, Landes, Bezirks- und Gemeindeitraßen, fowie die 

Wegeordnungen maßgebend. Soweit derartige Bauwerke indefjen einen Einfluß 
auf die Gewäfjer äußern, find die politifchen Behörden befugt, auch aus dem 
Gefichtspunfte des Wafjerrechts eine Einwirkung auf ihren Bau und ihre Unter- 

haltung zu üben. '7) 

7. Waffer und Wald. 

sn Defterreich werden den Privat-Waldbefigern durch das Forftgefeg vom 

3. Dezember 1852 (R. ©. B. Nr. 250) und durch) das Gefeß vom 30. Juni 

1884, betreffend Vorkehrungen zur unfchädlichen Ableitung von Gebirgswäfjern 
(R. ©. B. Ver. 117) weitgehende Befchränfungen und Verpflichtungen auferlegt. 
Snsbejondere ermöglicht das Teßterwähnte Gefeh eine Einwirkung der Staats- 

behörden auf die Bewirthichaftung der betreffenden Wälder und regelt die Ver- 
bauung der Wildbäche. inige Angaben über die Wildbachverbauungen im 
Weichjelgebiet find auf S. 350 und etwas ausführlicher im Bd. III ©. 56, 129, 

202, 264, 360 und 386 mitgetheilt. 

NM. Berhältniffe in Hußland. 

Das Wafferrecht ift in den hier in Betracht Fommenden Theilen des 
Nuffischen Neiches niemals geregelt worden, die Fürforge für die Wafjerwirth- 
chaft, jowie für die Landwirthichaft ijt erjt nach Errichtung des Domänen- 

Mintjteriums im Jahre 1837 von diefem in Angriff genommen und hat fich bisher 
hauptjächlich auf Anregungen aller Art bejichränkt, zu denen auch die Gründung 

von landwirthichaftlichen Vereinen und die Gewährung von Unterftügungen bei 
der Anpflanzung von Wäldern in waldlofen Gegenden gehört. Eine weiter- 

gehende Einwirkung im Wege der Gejeggebung hat der Staat nur auf die Ver: 
waltung der Heilquellen (Gef. v. 19. Februar 1885) und die Waldwirthichaft 
(Waldjchuggejeg vom 4. April 1888) geübt. !) 

Eine gejegliche Unterhaltungspflicht binfichtlich der Gemäffer befteht im 
Allgemeinen nicht, die Kanäle werden von der Zentralvegierung verwaltet. Die 
Anordnungen Hinfichtlich der Negulivung von Flüffen oder Flußtheilen ergehen 

1) 8 8 de8 R. ©. und Peyrer a. a. DO. ©. 156 flgd. 
17) BVeyrer a.a.D. ©. 215 flgd. Vergl. auch $ 32 der Landesgefege und Peyrer 

a.0.D. ©. 326. 
1) Engelmann, „Das Staatsrecht des Nuffiichen Neiches”’. Freiburg 1839. v. Urs 

nold, „Nußlands Wald“. Berlin 1893.
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in jedem Einzelfall unter Beauftragung von Kommiffionen oder einzelnen Beamten 
durch faiferlichen Ufas oder Exlaß der zuftändigen Minifterien. Die Leinpfade 
an jchiffbaren Flüffen, die Ueberfahrten und Brücden haben die Landichaften 
(semstwo) zu unterhalten, deren Sache auch der Schuß der Schiffahrt auf 
Flüffen und Binnenfeen ift und denen damit auch die Einrichtung und Unter: 
haltung von Anlegeplägen und Häfen an jchiffbaren Flüffen zufällt. Die Land- 
Ichaften werden durch bejchliegende VBerfammlungen und ausführende Ausfchüffe 

(Landjehaftsinitituttonen) vertreten, welche von der örtlichen Bevölferung gewählt 
werden. shnen Liegt theilweife in Konkurrenz mit Regierungsorganen und theil- 
weije mit den Selbjtverwaltungsförpern der Gemeinden die Verwältung der 
örtlichen ökonomischen Angelegenheiten ob. Die Landjchaften find befugt, zur 
Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben Verordnungen zu erlaffen, Steuern 
auszufchreiben, Anleihen abzufchliegen und Anträge an die Negierung zu richten. 
Da die Kürforge für die vorbezeichneten, dem Gebiete des Wafjerwejens ange 
hörigen Angelegenheiten nicht zu den obligatorischen Obliegenheiten gehört, welchen 
die Landfchaften genügen müffen, jo find die Leiftungen der leßteren auf diefem 
Gebiete jehr fragwürdig und ungleich.) In den neun wejtlichen Gouvernements 
find die Landjchaftsinftitutionen nicht eingeführt. 

Der autofratifchen Verfaffung des Neiches entjprechend, liegt der Schwer- 
punkt der Wafferverwaltung in den Minifterien. CS vefjortiven von dem 
Minifterium des Snnern in diefer Beziehung die Angelegenheiten des Baumwefens 
einjchlieglich der Verwaltung des Juftituts der Zivilingenieure, die Nothitands- 
jachen und die Auflichtsführung über die gefammten Provinzialbehörden der all- 
gemeinen Verwaltung. Ein bei dem Minifterium beftehendes technifches Bau- 
fommitee führt die Oberaufficht über die Handhabung der Baupolizei. °) 

Dem Minifterrum der Neichs-Domänen liegt u. W. die Verwaltung der 
Wälder und die Förderung der Land» und Forjtwirthichaft ob. Eine Abtheilung des- 
jelben bildet daS mit der Berwaltung und Erhaltung der Forften und der An- 
pflanzung von Wäldern in waldlofen Gegenden betraute Forftdvepartement. *) 

Das Minifterium der Wegefommunikationen leitet den Bau und die Unter: 
haltung der Kanäle und die Negulivung der fchiffbaren. Flüffe. >) 

sn den Brovinzen fteht der Gouverneur an der Spite der Gouvernements- 

vegterung, welcher auch ein ngenieur angehört. Die Gouvernements zerfallen 
in Kreife unter Kreischefs, denen je ein Kreisarchiteft oder Kreisingenieur bei- 
gegeben ift. ; 

Planmäßig organifirt ift bisher nur der Waldjchug durch das Gejeh vom 
4. April 1888, welches der willfürlichen Abholzung der Privatwälder Schranken 
jeßt. Dev Waldjchug findet in ganz Aufland Anwendung auf die Wälder 
der Bauerngemeinden, die Wälder, welche die Quellen von Flüffen ungeben ıumd 
die jogenannten Bannwälder. ALS folche gelten Wälder und Gebüfche, welche 
den Ufern fehiffbarer Flüffe, den Einfafjungen der Kanäle und der natürlichen 

2?) Engelmann a, a. D. ©. 107, 108. 

>) Engelmann a. a. D. ©. 74 flgd. 
*) Engelmann a. a. D. ©. 83, 84. 
5) Engelmann a.a.D. ©. 84.
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Wajjerläufe Schuß vor Zufammenfturz, Unterwafchung und Befchädigung durch) 
Eisgang gewähren, ferner diejenigen auf Bergen und Abhängen befindlichen 
Wälder, welche Erd» und Felsftürzen vorbeugen oder Widerftand leiften, fowie 

das Abjpilen des Erdreich! und das Entftehen von Lawinen und Sturzbächen 
hindern, und weiter die Wälder im Binnenlande und am Meeresufer, deren Vor- 
handenjein der Bildung und Ausbreitung von Flugfand Einhalt thut. Auf 
alle Wälder erjtreckt fi) der Schuß des fraglichen Gejeßes nur in befonders 
waldarmen Gegenden, auf die übrigen Gouvernements kann derjelbe durch einen 
Beichluß des Minifterfonmitees auf Antrag des Minifters der Neichg-Domänen 

ausgedehnt werden. 

Die forftlihe NAugung der Bannwälder ift mr nach befonderen Plänen 

gejtattet, Viehmweide ijt in ihnen verboten. Kommt der Eigenthümer feiner ge- 

jeglichen Exrhaltungspflicht nicht ordnungsmäßig nad, fo ift die Krone zur Ent- 
eignung berechtigt. Dem wurjprünglichen Eigenthümer fteht in diefem Falle 
während einer zehnjährigen Periode ein Niücklaufsrecht zu. Die Koften der 

Feitftellung von Wirthichaftsplänen für Bannwälder trägt der Staat, die leß- 
teven find frei von Staats und Landjchaftsfteuern. Neu angepflanzte Wälder 
genießen diejelbe Steuerfreiheit für einen Zeitraum von dreißig Jahren. 

Für alle anderen unter das Gejeß fallenden Wälder muß eine vegelmäßige 
Waldwirthichaft eingeführt werden. 

Sn den Gouvernements, für welche das Waldfchußgefeg Geltung befitt, 
wird ein Waldfcehußfomitee errichtet, welchem außer dem Gouverneur al3 Vor- 
figendem umd eimer Anzahl von Beamten, zwei von der Landfchaftsverfanmlung 

‚zu wählende Forftbefiger angehören. Handelt e8 fi) um Schußwälder für die 

Quellen von Flüffen, fo ift ein Delegirter der Verwaltung der Wegekommuni- 
fationen zuzuziehen. Das Komitee bejchließt über die Erklärung von Wäldern für 

Bannwälder, betätigt die Wirthichaftspläne für die einzelnen Wälder und be- 

jtimmt die Friften fir die Wiederaufforitung rechtswidrig abgeholzter Bejtände. 
Berechtigt zur Antragftellung auf die Verfegung von Wäldern unter die Bann- 
oder Schugwälder find die Landjchaftsämter, die Domänen- und Apanagen- 
Verwaltung und die Verwaltung der Wegefommunifationen. 

Dem vor der Entjcheidung zu hörenden Waldeigenthümer jteht die Be- 
jchwerde an den Domänen-Minijter zu. Soweit e3 fich bei der Ausführung 

des Waldfchuggefeges um Wälder von Bauerngemeinden’ handelt, liegt die Auf- 
ficht den Kreisbehörden in Bauerjachen ob, im Uebrigen find für diefelbe die 
FSorftbeamten der Krone und die Bolizeibehörden zuftändig. 

TN


